
Vorschrift hinsichtlich des Vorzugsrechtes bei

EridaMen.

Patent vom 10 . November 1764 .

§öJr Maria Theresia von GotteS Gnaden Rom.

Kaiserin , in Germanien , zu Hungarn , Böheim,

Dalmatien , Croatien , Slavonien rc . Königin.

Entbiethen jedermänniglich , insonderheit aber so¬

wohl Unsren nachgesetzten - als auch allen ? rivst - Obrig-

keiten , und Gerichts - Stellen , wie nicht minder denen

Vorstehern Unsrer AHUtsr - oder auch anderen ^ srsrii-

Geldern , und pudlchuen Os8sen Unsre Kaiserl . Königs,

auch Landesfürstliche Gnade , und geben denenselben

hiemit gnädigst zu vernehmen:

Wasmaffen Wir zwar durch das unterm 22ten

äuny 1756 . pulrNoirte Patent in Betreff deren Steuer-

Regiments - und aller anderen Geldern Unsers döchsten

^srsrH , wie solche bey einer sich ereignenden Oi < 1a zu

elassikeiren seyen , unter anderen § pko . 3tia . Vaselbff

Verordnet haben , daß denen einem IsKiUmo Lxsetori

bereits abgefnhrten - von diesem aber in propriug » 8us

verwendeten Steuern , oder Landes - Anlagen , wie auch



denen von einem 6ri6slsrio schon eonsnmirten - und zn

seinem Nutzen verwendeten Regiments - Geldern , danll

denen rückständigen Zollgebühren von denen in iVsturn

nicht mehr vorhandenenWaaren , und denen von denenZoll-

einnehmern , nicht weniger vonUnsern publiqucnOassLe - Be-

amten bereits eingenommenen - von diesem aber auch in pro¬

prio « usus allschon verwendeten Zoll - und all übrigen - Un - -

scrm böchften . ^ orsrio pudlieo gebührenden Geldern an dem

ÜIolrilar - Vermögen des vobitoris das ^ rivilsKiukn krs « -

lationis dergestalt gebühren , daß derley Forderungen

gleich nach denen ohnedem vorzüglichst privileKirten

Begräbniß - Unkosten sonsten vor all - anderen l ' roüitor ! -

bus , vorderist von des eriüstsrii zn veräusseren - kom¬

menden Mobilien , und anderen nicht landtäflichen Stadt¬

oder grundbücherlicheu Vermögen , in wieweit solches hin¬

länglich ist , bezahlet werden sollen.

Wiezumalen aber darüberhin an Uns von einigen

Unfern Stellen die weitere allerunterthänigste Anfragen

beschehen sind , wie es mit denen auf die letztere Krank¬

heit des OrillMsrii , wie auch zn Errichtung des luven-

tsrü für die Oomiuissurien , und Ourslorn bcnöthigte

Unkosten , dann mit denen rückständigen Licdlohns - For-

dcrungen , wann selbe drey Jahre nicht übersteigen , des

Vorrechts halber in dem ÜIol - iisr - Vermögen gegen obge¬

dachte Unsere ^ ersrii - Forderungen zn halten seye.

Als wollen wir Unsere allerhöchste Willens - Meynung

nach denen allgemeinen Rechten , und unveränderlichen

Beobachtung hiemit dahin allergnädigst erkläret haben,

daß kurz erwähnte vor die Errichtung des lnveniaiii,

wie auch vor die Ooinmissurien , und Ouralorn ge-



SK

bührende , nicht weniger auf die letztere Krankheit und

Begräbniß des Oülstari ' i aufgeloffene Unkosten , dann

die Liedlöhner ( jedoch nur von denen letzteren dreyJah«

ren ) denen Forderungen Vorgehen , in allem

Uebrigen aber es dem obangeführten Patente 6s Usto

SSten Innii 1756 . fein unabänderliches Verbleiben ha¬

ben solle.

Wornach sich dann eingangs ernannte Unsre nach-

gesetzte - wie auch all übrige krlvat - Obrigkeiten , und Ge¬

richts - Stellen , und zuvorderist auch jene , denen die Be¬

sorgung Unsers höchsten ^ orai - i ! oblieget , sich zu achten

. wissen werden . Gegeben in Unserer Haupt - und kesi-

öonL - Stadt Wien , denIvtenTag des Monats IVovom-

bi - ! s im stebenzehen hundert vier und sechzigsten , Un¬

serer Reiche im fünf , und zwanzigsten Jahre.

Franz Ferdinand Graf v . Schrattenbach

. Statthalter.

Thomas Ignatz Coler von Pöck

Canzler.

8 .)

Oommlssio 8acrs6 Ua68 » r60 - Il6Kiss

Itls ^ estatis > »

Joseph von varrwrs.

Jos . Martin Edler v . Hauer.
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